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46. JAHRGANG Nr. 5 1. MAI 194»

Einladung
zur 42. Schweizerischen Armenpflegerkonferenz

auf Dienstag, den 10. Mai 1949, vormittags 10 Uhr
in Zürich, Kongreßgebäude (Übungssaal — Eingang Gotthardstraße)

Traktanden:
1. Eröffnung der Konferenz durch den Präsidenten der Ständigen Kommission,

Herrn Nationalrat Dr. Max Wey, Stadtpräsident, Luzern.
2. Begrüßung der Konferenzteilnehmer durch Herrn Regierungsrat J. Heußer,

Direktor der Fürsorge des Kantons Zürich.
3. Tätigkeitsbericht des Präsidenten.
4. Jahresrechnung 1948.
5. Arbeitsprogramm.
6. Spar-Aussteuern.
7. Wahlen.
8. „Eheschwierigkeiten als Ursache der Armut."

Referent: Herr Dr. Peter Moor, Direktor der kantonalen Heil- und Pflege¬
anstalt Königsfelden und Leiter der Sexual- und Eheberatungsstelle

des Kantons Aargau.
9. Diskussion.

10. Allfälliges.
Für die Ständige Kommission:

Der Präsident : Der Aktuar :

Dr. M. Wey, Nat.-Rat., Fürsprecher F. Rammelmeyer,
Luzern 1. Sekretär der Direktion der

sozialen Fürsorge der Stadt Bern.

Nach Schluß der Verhandlungen, etwa 12.30 Uhr, gemeinsames Mittagessen
im Kongreßgebäude (großer Kongreß-Saal).

Bitte wenden!
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Nachmittagsprogramm:
a) Bei schönem Weiter : Seerundfahrt, Abfahrt 14.30 Uhr Dampfschiffsteg Bürkli-

platz. Rückkehr spätestens 17.00 Uhr, so daß die Abendschnellzüge erreicht
werden.

b) Bei schlechtem Wetter : Programm wird am Verhandlungstage bekanntgegeben.

Anmeldungen für die Versammlung, das Mittagessen und die Nachmittagsveran-
staltung sind bis spätestens Donnerstag, den 5. Mai 1949 an den Aktuar zu richten
(Tel. 031/20 421). Im Interesse einer reibungslosen Vorbereitung der Veranstaltung
wird um Innehaltung der Meldefrist dringend gebeten.

Zukunftsanfgaben der sozialen Arbeit in der Schweiz1)
Von Dr. W. Rickenbach, Sekretär der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellchaft, Zürich

Über dieses Thema zu sprechen, ist nicht leicht. Die Struktur der sozialen
Arbeit der Schweiz ist außerordentlich differenziert. Das erschwert den Überblick.

Manches kann in einzelnen Gemeinden oder Bezirken schon verwirklicht
sein, von dem man an einer Zentralstelle noch keine Kenntnis hat. Ich bitte daher
zum voraus um Entschuldigung, wenn ich Aufgaben vorschlage, die in der welschen
Schweiz schon an die Hand genommen worden sind. Ich werde ferner keinen
lückenlosen Überblick geben, sondern einzelne, besonders wesentliche Aufgaben
herausgreifen. Das Referat verzichtet ferner auf Begriffsbestimmungen, nuancenreiche

Darstellung von Methoden, Organisationsformen usw. Es hat keinen
wissenschaftlichen, sondern einen praktischen Zweck.

Soziale Arbeit im allgemeinen.

In der Methode der sozialen Arbeit ist allgemein eine Verlagerung von der
Linderung und Heilung zur Vorbeugung festzustellen. Dies zeigt sich in der
weitgehenden Förderung der Berufs- und hauswirtschaftlichen Ausbildung, in der
Anleitung zur Selbsthilfe, dann aber vor allem in der Förderung der Beratung in
jeder Form (Ehe-, Erziehungs-, Mütter-, psychologische Beratung usw.) und
damit im Zusammenhang in der möglichst lückenlosen Erfassung aller körperlichen

und seelischen Erkrankungen in den Frühstadien. Diese Tendenz : vorbeugen
statt heilen, ist sehr zu begrüßen, und es wäre zu wünschen, daß alle Sozialarbeiter
ihre Tätigkeit unter diesem Gesichtspunkt immer wieder neu überprüften.

In der Organisation der sozialen Arbeit macht die Koordination Fortschritte.
Sie ist das Gegenstück der starken Differenzierung und durch diese bedingt.
Sie sollte sowohl an der Peripherie, d. h. in Gemeinde und Bezirk, als auch im
Zentrum, d. h. in Kanton und Bund erfolgen. In Gemeinde und Bezirk handelt
es sich um die fortgesetzte Verständigung über den Einzelfall. Dadurch sollen
Doppelfürsorge, Fürsorgemißbrauch und Ziellosigkeit der Fürsorgearbeit
vermieden werden. Diese Verständigung kann durch eine örtliche Fürsorgekommis-
sion, durch eine gemeinsame Fürsorgerin oder durch eine Kartothek vermieden
werden. Im Kanton und Bund handelt es sich um die periodische Besprechung
und Ausscheidung neuer Aufgabengebiete. Wir können auf die Dauer die unserm
Lande eigene und für seinen Fortbestand m. E. unerläßliche Vielgestaltigkeit der

1) Referat an der Generalversammlung des Cartel Romand d'hygiène sociale et morale
vom 7. Oktober 1948 in Lausanne.
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